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Studie zeigt wachsende Bedeutung und 
Erfolgsbilanz von Verbandsklagen 

Von Alexander Schmidt, Bernburg, und 
Michael Zschiesche, Berlin 

 
Die Klagemöglichkeiten der Umweltverbände 
sind aufgrund der Aarhus-Konvention1 von 
1998 und der daran anknüpfenden EU-Richt-
linien2 in den vergangenen Jahren deutlich 
ausgeweitet worden. Zur Umsetzung der 
dadurch gemachten Vorgaben dient vor allem 
das Ende 2006 erlassene Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetz (UmwRG).3 Außerdem spielt die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs eine wichtige Rolle, durch die verschie-
dene Umsetzungsdefizite festgestellt worden 
sind, so dass bereits mehrere Änderungen des 
UmwRG vorgenommen werden mussten. Es 
gibt jedoch nach wie vor Kritik an der Ver-
bandsklage, insbesondere die Befürchtung, 
dass die erweiterten Klagebefugnisse zu einer 
Überlastung der Gerichte führen und Infra-
strukturprojekte behindern oder verzögern 
könnten. Die Entwicklung der Verbandsklagen 
im Natur- und Umweltschutzrecht ist daher seit 
den 1990er Jahren mehrfach empirisch unter-
sucht worden, um insbesondere die Zahl der 
Klagen und deren Erfolgsquote zu ermitteln.4  

Die aktuelle Studie zu den Klageaktivitäten der 
Umweltverbände, deren Ergebnisse im Fol-
genden kurz vorgestellt werden, ist im Auftrag 
des Sachverständigenrates für Umweltfragen 
erarbeitet worden und erfasst den Zeitraum 
von 2013 bis 2016.5 Dabei entspricht die an-

                                                
1 Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, 

die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfah-

ren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangele-

genheiten vom 25.6.1998. 
2 

Siehe vor allem die Öffentlichkeitsrichtlinie 

2003/35/EG vom 26.5.2003, Abl. EG Nr. L 156 v. 

25.6.2003, S. 17. 
3 

Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehel-

fen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 

2003/35/EG vom 7.12.2006, BGBl. I S. 2816.  
4
 Siehe dazu Schmidt/Zschiesche/Lücke/Tryjanowski 

(2013), Verbandsklagen im Natur- und Umweltschutz-

recht 2011 und 2012 unter Berücksichtigung der Ent-

wicklung von 2007 bis 2010 -  eine empirische Untersu-

chung im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz. 
5
 Schmidt/Zschiesche (2018), Die Klagetätigkeit der 

Umweltschutzverbände im Zeitraum 2013 bis 2016 – 

empirische Untersuchung im Auftrag des Rates von 

Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) – siehe 

www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/03_Mat

gewandte Methodik im Wesentlich der Vorge-
hensweise bei den zuvor für die Zeiträume von 
2002 bis 2006 sowie von 2007 bis 2012 
durchgeführten Untersuchungen.6 Dadurch 
wird die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ge-
währleistet. Die Datenerhebung erfolgte vor 
allem in juristischen Datenbanken (wie z.B. 
juris und beck-online) und weiteren Internet-
quellen (z.B. homepages der Umweltverbän-
de) sowie in Fachzeitschriften. Zusätzlich wur-
den einzelne Umweltverbände befragt. Für die 
Ermittlung der Klagezahlen sind die Fälle ge-
wertet worden, bei denen im Zeitraum 2013 
bis 2016 erstmals mindestens eine Gerichts-
entscheidung in der Sache ergangen ist. In 
einigen Fällen sind mehrere Entscheidungen 
ermittelt worden (z.B. in der Hauptsache oder 
auch in Eilverfahren). Sofern sich bei einem 
bereits in der Studie für den Zeitraum 2007 bis 
2012 erfassten Fall durch eine zwischen 2013 
bis 2016 ergangene Entscheidung das Ergeb-
nis verändert hat, wurde das zwar für die Er-
mittlung der Erfolgsquote berücksichtigt, bei 
der Zählung der  Klagefälle sind diese „Altfälle“ 
aber ausgeklammert worden. Das zeigt auch 
die folgende Tabelle mit den Ergebnissen der 
Untersuchung, in der die Anzahl der Klagen 
nach Bundesländern gegliedert dargestellt und 
mit den Ergebnisse der Studie für 2007 bis 
2012 vergleichen wird. 

Demnach gab es im Untersuchungszeitraum 
von 2013 bis 2016 durchschnittlich 35 Ver-
bandsklagen pro Jahr, während es in der Zeit 
von 2007 bis 2012 nur 28,5 Fälle pro Jahr wa-
ren. Auch die dazu bei den Verwaltungsgerich-
ten abgeschlossenen Verfahren haben mit gut 
59 pro Jahr von 2013 bis 2016 gegenüber 
knapp 49 pro Jahr im Zeitraum von 2007 bis 
2012 zugenommen. An den insgesamt jährlich 
durch die Verwaltungsgerichte abgeschlosse-
nen Verfahren haben die Verbandsklagen 
aber nach wie vor einen geringen Anteil (nach 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu den 
Verfahren - ohne Asylverfahren - waren es im 
Jahr 2015 nur etwa 0,04%).7 

                                                                           
eria-

lien/2016_2020/2018_04_Studie_Verbandsklagen.pdf. 
6
 Vgl. Schmidt/Zschiesche/Lücke/Tryjanowski (Fn. 4), 

S. 11 ff. 
7
 Schmidt/Zschiesche (Fn. 5), S. 35 – mit weiteren 

Nachweisen. 
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Länder Fälle 

2013 bis 2016 (vier 

Jahre) 

Fälle 

2007 bis 2012 

(sechs Jahre) 

Fälle pro Jahr    

2007 bis 2012     

=> 2013 bis 2016 

Baden-Württemberg 4   7  1,2  =>  1,0 

Bayern 22 (+ 1) 29  4,8  =>  5,5 

Berlin 5   4   0,7  => 1,25 

Brandenburg 15  12   2,0  => 3,75 

Bremen 2   3   0,5  =>  0,5 

Hamburg 4 (+ 1)  5   0,8  =>  1,0 

Hessen 8 (+ 1)  13  2,2  =>  2,0 

Mecklenburg-Vorp. 5   8   1,3  =>  1,2 

Niedersachsen 20 (+ 1)  24  4,0  => 5,25 

Nordrhein-Westfalen 20 (+ 3)  25  4,2  => 5,25 

Rheinland-Pfalz 11 (+ 1)  12  2,0  => 2,75 

Saarland 3 (+ 1)  3   0,5  => 0,75 

 Sachsen 4 (+ 1)  6   1,0  =>  1,0 

Sachsen-Anhalt 12  10  1,7  =>  3,0 

Schleswig-Holstein 4   10  1,7  =>  1,0 

Thüringen 1   -          0,0  => 0,25 

Gesamt 140 (+ 10)  171     28,5 => 35 

Tabelle: Anzahl der Klagefälle von 2013 bis 2016 im Vergleich zu 2007 bis 2012 

 

Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass die 
Erfolgsbilanz der Verbandsklagen weiter sehr 
gut ist. Die Umweltverbände haben in der Zeit 
von 2013 bis 2016 insgesamt 48,5% der ab-
geschlossenen Fälle ganz oder teilweise ge-
wonnen. Damit liegt die Erfolgsquote noch 
etwas höher als im Zeitraum von 2007 bis 
2012 (mit knapp 45%) und ist nach wie vor 
deutlich besser als bei den insgesamt vor den 
Verwaltungsgerichten gegen Behörden geführ-
ten Klagen, die durchschnittlich nur in etwa 
12% aller Fälle erfolgreich sind (auch das zeigt 
ein Vergleich mit Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes). Das spricht dafür, dass die 
Umweltverbände auch von 2013 bis 2016 bei 
der Auswahl der Fälle besonders auf die Er-
folgsaussichten geachtet und in der Regel nur 
bei gut belegbaren Vollzugsdefiziten geklagt 
haben.  

Eine ergänzende Auswertung bezogen auf die 
Klagegegenstände zeigt jedoch teilweise er-
hebliche Unterschiede bei den Erfolgsquoten. 
So sind z.B. die Klagen gegen BImSchG-
Anlagen im Zeitraum von 2013 bis 2016 zu 
60% ganz oder teilweise von den Umweltver-
bänden gewonnen worden, wozu vor allem die 
sehr erfolgreichen Klagen gegen Tierhal-
tungsanlagen beitragen haben. Auch die Kla-
gen gegen Luftreinhaltpläne sind durchweg 
gewonnen worden. In anderen Bereichen ist 
die Erfolgsquote jedoch etwas niedriger, z.B. 
bei Klagen gegen Planfeststellungen (etwa 
44%) und gegen Bebauungspläne (etwa 41%). 
Bei den Klagen nach dem Umweltschadens-
gesetz haben die Umweltverbände sogar bis-
her noch keinen abschließenden Erfolg erzie-
len können.  
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Darüber hinaus hat die Klagegegenstände 
differenzierende Auswertung ergeben, dass 
sich die Schwerpunkte der Klagetätigkeit im 
Untersuchungszeitraum von 2013 bis 2016 
verändert haben.  

Während im Zeitraum von 2007 bis 2012 die 
Klagen gegen Planfeststellungen noch mit 
etwa 44% den Schwerpunkt der Verbandskla-
gen bildeten, ist der Anteil dieser Fälle im Zeit-
raum von 2013 bis 2016 auf knapp 25% zu-
rückgegangen.  

Auch die Klagen gegen naturschutzrechtliche 
Befreiungen, deren Anteil in der Zeit von 2002 
bis 2006 noch bei über 20% lag, haben seit-
dem ständig abgenommen und machen im 
Zeitraum von 2013 bis 2016 nur noch ca. 3% 
der Fälle aus.  

Den neuen Schwerpunkt bilden die seit 2006 
auf Grundlage des UmwRG möglichen Klagen 
gegen nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz genehmigte Anlagen. In der Zeit von 
2013 bis 2016 gab es insgesamt 53 Klagen 
gegen solche Anlagen, so dass diese Fälle 
einen Anteil von 35% an allen Verbandsklagen 
hatten. Dabei haben vor allem die Klagen ge-
gen Windenergie- und Tierhaltungsanlagen 
(28 und 17 Fälle) deutlich zugenommen.  

Ob sich diese Entwicklung fortsetzen wird oder 
eher besonderen Umständen geschuldet ist 
(z.B. sind aufgrund von vorgesehenen Ände-
rungen bei der Förderung von Windstrom bis 
Ende 2016 sehr viele Anlagen genehmigt wor-
den), lässt sich den erhobenen Daten nicht 
entnehmen. In welcher Weise sich die erneute 
Ausweitung der für die Umweltverbände be-
stehenden Klagemöglichkeiten durch die  
UmwRG-Novelle von 2017 auf die Klagezah-
len auswirken wird, ist ebenfalls nicht vorher-
sehbar. Nach den bisherigen Erfahrungen wird 
die Zahl der Verbandsklagen aber wohl im 
Vergleich weiter gering bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsprotokolle der Fraport-
Eigentümer – umweltrelevant,  

aber nicht zugänglich? 

Von RAin Joy Hensel, Wiesbaden 
 

VG Frankfurt, Urteil vom 23.11.2017, 
Az: 7 K 2515/16.F - nicht rechtskräftig 

 
Einleitung:  

Die Frage, welche Steuerungsmöglichkeiten 
die öffentliche Hand bei Beteiligungen an Ge-
sellschaften privaten Rechts hat, gewinnt an 
Bedeutung, da die Unternehmenspraxis häufig 
an Zielen ausgerichtet ist, die kurzfristig Ge-
winn versprechen. Sie dient dagegen weniger 
der Umsetzung von öffentlichen Interessen 
und berücksichtigt nicht die Rechte der von 
unternehmerischer Betätigung nachteilig Be-
troffenen, etwa durch Umweltauswirkungen 
am Standort eines Unternehmens. 

Die Fraport AG betreibt den Flughafen Frank-
furt am Main. Sie ist ein Unternehmen, das 
sich mehrheitlich in der Hand öffentlich-
rechtlicher Eigentümer befindet; das Land 
Hessen besitzt 31,23 % und die Stadt Frank-
furt (Stadtwerke Holding) 20 % der Anteile. 
Beide haben sich im Konsortialvertrag, der 
zwischen dem Land Hessen (Beklagter) und 
der Stadtwerken Frankfurt (Beigeladene) ge-
schlossen wurde, in einer Änderung von 2014 
dazu verpflichtet, die mit dem Betrieb des 
Flughafens einhergehenden Belastungen für 
Mensch und Umwelt in einem höchstmögli-
chen Maß rasch wirksam zu verringern. Ferner 
soll auf möglicherweise steigende Fluggast-
zahlen so lange wie möglich mit ökonomisch 
vertretbaren und für die Region verträglicheren 
Alternativen zum Bau des Terminals 3 reagiert 
werden. 

Dies brachte die Kläger, einen Verein und eine 
Privatperson, auf die Idee, Auskunft von dem 
Beklagten zu verlangen, wie die Vereinbarun-
gen im Konsortialvertrag umgesetzt werden 
sollen und welche Schritte dazu beraten wur-
den. Der fragliche Textabschnitt entspricht um 
Übrigen weitgehend einer Formulierung im 
Koalitionsvertrag der schwarz-grün geführten 
hessischen Landesregierung von 2014. 

Da Hessen ein Umweltinformationsgesetz hat 
(und seit kurzem auch ein Informationsfrei-
heitsgesetz HLt.-Drs 19/5728) stellten die Klä-
ger den Antrag, Einsicht in die Protokolle des 
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Konsortialausschusses zu den einschlägigen 
Beratungsgegenständen zu erhalten, um zu 
erfahren, wie die Eigentümer Einfluss auf die 
Umsetzung der vertraglich festgelegten Ziele 
nehmen. Sie begehrten Auskunft zu Vereinba-
rungen betreffend die Errichtung des Termi-
nals 3, zur Schaffung von Lärmpausen in den 
Tagesrandstunden und zu Vereinbarungen 
betreffend die Einführung eines erweiterten 
Nachtflugverbotes von 22:00 bis 6:00 Uhr so-
wie zur Umsetzung des Antilärmpaketes des 
regionalen Dialogforums in Fortsetzung der 
Mediation. 

Eine vorangehende Verwaltungsklage mit dem 
Ziel, Einsicht in den vollständigen Konsortial-
vertrag zu erhalten, wurde abgewiesen mit der 
Begründung, der Konsortialvertrag selbst - der 
dem Gericht in Auszügen mit Angabe der ein-
zelnen Paragraphen und deren Inhalt in 
Stichworten vorgelegt wurde -  stelle in Gänze 
mit seinen vielfältigen Regelungen keine Um-
weltinformation dar (VG Wiesbaden, Urteil 
vom 9.10.2015, Az: 6 K 228/15.WI). Für die 
Protokolle der Sitzungen des Konsortialaus-
chusses könne etwas anderes gelten. Dies 
führte zur neuerlichen Klage, nunmehr auf-
grund Wechsels der örtlichen Zuständigkeit 
vor dem VG Frankfurt. 
 
Die Entscheidung: 

Die Klage über den Antrag auf Einsicht in die 
Protokolle des Konsortialausschusses wies 
das VG Frankfurt mit Urteil vom 17.11.2017 
ab, ließ aber die Berufung zu (beim VGH Kas-
sel anhängig unter Az. 9 A 574/18). 

Zur Begründung stützte sich das VG letztlich 
auf die aktienrechtliche Verschwiegenheits-
pflicht. Die vorgängige Frage allerdings, ob die 
von den Klägern begehrten Informationen 
überhaupt unter das Umweltinformationsrecht 
fallen, wurde bejaht wegen der notwendigen 
weiten Auslegung der Richtlinie 2003/4/EG 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umwel-
tinformationen. Denn es handele sich bei den 
begehrten Informationen um Maßnahmen oder 
Tätigkeiten, die sich auf Faktoren wie Lärm 
und Emissionen, die sich auf Umweltbestand-
teile, u.a. Luft und Atmosphäre, Boden, Land-
schaft und natürliche Lebensräume auswirk-
ten. Als Umweltinformationen seien nicht nur 
gutachterliche oder behördliche Stellungnah-
men zu sehen, sondern auch Stellungnahmen 
und Gegenargumente von Beteiligten 

(BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 - 4 C 13/07, 
NVwZ 2008, 791, 792).  

Im Rahmen der Sitzungen würden die Tages-
ordnungspunkte der Sitzungen des Aufsichts-
rates vorbesprochen und das Stimmverhalten 
der Anteilseigner abgesprochen. Dabei bezie-
hen sich die Sitzungen notwendigerweise 
auch auf An- und Abflugrouten, die Auslastung 
des Flughafens oder auf Ausbaupläne, wie 
das Terminal 3. Die damit im Zusammenhang 
stehenden unternehmerischen Entscheidun-
gen wirkten sich über die Lärmbelastung oder 
den Kerosinausstoß auf Umweltbestandteile 
aus.  

Nach Auffassung des VG besteht aber kein 
Informationszugangsrecht, weil Belange die 
Ablehnung des Auskunftsbegehrens durch 
den Beklagten in dem angefochtenen Verwal-
tungsakt rechtfertigen. Denn der Auskunftser-
teilung durch den Beklagten stehe die aktien-
rechtliche Verschwiegenheitspflicht der §§ 116 
Satz 1 und Satz 2, 93 Abs. 1 Satz 3 AktG ent-
gegen. Danach haben die Aufsichtsratsmit-
glieder über vertrauliche Angaben und Ge-
heimnisse der Gesellschaft namentlich Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse, die Auf-
sichtsratsmitgliedern durch ihre Tätigkeit im 
Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Still-
schweigen zu bewahren. Soweit den Mitglie-
dern des Konsortialausschusses als Vertreter 
der Anteilseigner im Aufsichtsrat vertraulichen 
Angaben, Meinungen und Wertungen bekannt 
würden, die wesentliche unternehmerische 
Entscheidungen der Fraport AG beträfen, gel-
ten die aktienrechtliche Verschwiegenheits-
pflicht daher auch für sie.  

Auf die Frage, ob ein Versagungsgrund nach  
§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 , § 8 Abs. 2 Nr. 2 oder 
§ 9 Abs. 1 Nr. 3  HUIG vorliege, komme es 
daher nicht an, da das Aktienrecht hier eine 
Sperrwirkung entfalte. Daher sei es auch un-
erheblich, dass die Fraport AG von der Be-
klagten im Verfahren nicht angehört wurde, ob 
sie der Bekanntgabe der Information zustimmt. 

Die aktienrechtliche Verschwiegenheitspflicht 
gelte auch für ein vorgelagertes Gremium wie 
den Konsortialausschuss. In der mündlichen 
Verhandlung  hatte der Beklagte ausgeführt, 
dass die Mitglieder des Konsortialausschusses 
nicht identisch mit den Vertretern im Aufsichts-
rat seien. 
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Bei Bekanntwerden der Beratung könnten, so 
das Gericht, wichtige unternehmerische Ent-
scheidungen der Fraport AG an die Öffentlich-
keit gelangen, die sich auf die wettbewerbliche 
Position der Fraport AG auswirkten. Zwar 
würde eine Veröffentlichung das „zwar in der 
Tat hohe öffentliche Interesse  an solchen 
Informationen befriedigen und dadurch im 
Sinne der politischen Verantwortung des Be-
klagten und der Stadt Frankfurt am Main als 
Alleingesellschafterin der Beigeladenen die 
Kontrolle des Handelns der öffentlichen Hand 
im Zusammenhang mit dem Flughafen Frank-
furt am Main erleichtern“. Allerdings lasse die 
Veröffentlichung auch Rückschlüsse auf die 
geschäftliche Situation der Fraport AG zu, die 
von ihren zukünftigen Vertragspartnern bei 
Verhandlungen genutzt werden und sie auch 
gegenüber Wettbewerbern in eine ungünstige 
Position bringen könnten. 

Trotz der Weisungsfreiheit der Aufsichtsrats-
mitglieder nach § 111 Abs. 6 AktG käme den 
Vorbesprechungen der Mehrheit der Anteils-
eigner eine gewisse präjudizielle Wirkung für 
die späteren Beschlüsse zu. 

Das Aktiengesetz gehe als Bundesgesetz 
nach Art 31 GG den Regelungen des landes-
rechtlichen Hessischen Umweltinformations-
gesetzes vor. Daher folge weiter, dass die    
§§ 7 und 8 HUIG, die auch entgegenstehen-
den öffentlichen oder sonstigen Belangen im 
überwiegenden öffentlichen Interesses die 
Bekanntgabe ermöglichten, nicht zur Anwen-
dung kämen. Denn die §§ 116 Abs. 1 Satz 1 
und Satz 2, 93 Abs. 1 AktG sähen eine solche 
Rückausnahme im Fall eines überwiegenden 
öffentlichen Interesses an der Bekanntgabe 
nicht ausdrücklich vor. 

Dies sei auch europarechtskonform. Denn 
auch die europäische Umweltinformations-
richtlinie erkenne in Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 lit. d. 
ausdrücklich auch die von der aktienrechtli-
chen Verschwiegenheitspflicht erfassten Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse als zulässi-
ge Ausnahme an. 

Allerdings sieht Art 4 Abs. 2 UAbs. 2 Satz 2 
der Umweltinformationsrichtlinie vor, dass in 
jedem Einzelfall das öffentliche Interesse an 
der Bekanntgabe gegen das Interesse an der 
Weigerung der Bekanntgabe abgewogen wer-
den muss (vgl. EuGH, Urteil vom 16.10.2010, 
C-266/09, NVwZ 2011, 156, 159). 

Die Berufung ist anhängig. 
 
Kommentar: 

Die Entscheidung, die hier nur knapp wieder-
gegeben wird, überzeugt nicht, da die Ge-
schäfts- und Beratungsgeheimnisse einer Ak-
tiengesellschaft bzw. die weite Gruppe der 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nach 
gefestigter Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichtes (Beschluss vom 19.1.2009, 
Az  20 F 23.07) regelmäßig exklusives kauf-
männisches oder technisches Wissen betref-
fen. Darum ging es hier nicht. Sondern es ging 
darum, wie die im Koalitionsvertrag 2014 ver-
einbarten Ziele, die in den Konsortialvertrag 
übernommen wurden, in der Unternehmens-
praxis im Rahmen der öffentlichen Beteili-
gungsverwaltung vom Land Hessen und der 
Stadt Frankfurt umgesetzt werden.  

Der Konsortialausschuss hat hier regelmäßig 
ein Mitspracherecht bei unternehmerischen 
Grundentscheidungen, wenngleich eine Akti-
engesellschaft selbstverständlich in Eigenver-
antwortung des Vorstands geführt wird und die 
Aufsichtsratsmitglieder keinen Weisungen 
unterliegen.  

Das bedeutet aber mitnichten, dass keinerlei 
Einfluss auf die Ausrichtung der grundlegen-
den Unternehmensziele besteht, wenn es um 
die Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontroll-
funktionen der öffentlichen Hand in Unterneh-
men der Privatwirtschaft geht. Selbst wenn 
man einen Vorrang des Aktienrechts oder eine 
gewisse Verschwiegenheitspflicht der Aus-
schussmitglieder (die nicht personenidentisch 
mit den Aufsichtsratsmitgliedern sind, an die 
sich die §§ 116, 93 AktG wörtlich richten) be-
jahen würde, ist immer im Einzelfall zu ent-
scheiden und abzuwägen, ob nicht das Infor-
mationsinteresse der Öffentlichkeit überwiegt. 
Alles andere widerspricht der Umweltinforma-
tionsrichtlinie, deren Ausnahmegründe eng 
auszulegen sind. Für das überwiegende Inte-
resse spricht, dass Bürgerinnen und Bürger 
wissen müssen, ob ihnen hier eine Einfluss-
nahme im Sinne eines verbesserten Schutzes 
vor Fluglärm und den Umweltauswirkungen 
des Frankfurter Flughafens nur vorgegaukelt 
werden, oder ob ernsthafte Bemühungen er-
kennbar sind, als Eigentümer steuernd Vorga-
ben zu machen und seiner politischen Verant-
wortung gerecht zu werden. 
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Das belegt insbesondere eine Entscheidung 
vom 7.11.2017 des Bundesverfassungsge-
richts, Az: 2 BvE 2/11 (Rz 225 f.), die den 
Bundestagsabgeordneten aufgrund ihres In-
formationsrechtes weitreichende Auskunft 
über das Bahnprojekt Stuttgart 21 zubilligt und 
betont, dass sich die Auskunft verweigernde 
Bundesregierung nicht darauf berufen könne, 
die von ihr mehrheitliche beherrschte Deut-
sche Bahn AG sei ein privatwirtschaftliches 
Unternehmen. Der Verantwortungsbereich der 
Bundesregierung beschränke sich nämlich 
gerade nicht auf die Ausübung der gesell-
schaftsrechtlichen Befugnisse. Die Regierung 
könne sich gerade nicht ihrer Verantwortung 
entziehen. Dies folge aus der besonderen Le-
gitimationsbedürftigkeit der erwerbswirtschaft-
lichen Tätigkeit der öffentlichen Hand“ (aaO 
Rz 216). Es gebe auch hier keine zulässige 
„Flucht ins Privatrecht“.  

Dieser weithin bekannte Rechtsgrundsatz gilt 
daher für Auskunftsansprüche gegenüber pri-
vaten Unternehmen mit öffentlich-rechtlicher 
Beteiligung. 

Zurück zur Entscheidung des VG Frankfurt: 
Der Fall ist exemplarisch für viele Zielkonflikte 
von Unternehmen der öffentlichen Hand in 
privatrechtlicher Form. Wesentlich ist hier, 
dass Beratungsgegenstände, soweit sie Fra-
gen des Umweltrechts betreffen, Umweltin-
formationen darstellen.  

Für eine Reihe von Vertraulichkeitsvorschriften 
ist entschieden, dass sie nur die jeweiligen 
Adressaten verpflichten, die so gewonnen 
Informationen für sich zu behalten. Den öffent-
lich-rechtlichen Informationsanspruch der Öf-
fentlichkeit können sie nicht einschränken, 
sondern es bedarf - bei Vorliegen entspre-
chender Informationen - einer Abwägung im 
Einzelfall, ob Versagungsgründe nach der 
jeweiligen Rechtsnorm entgegenstehen, die 
das Interesse an der Bekanntgabe überwie-
gen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Keine Saldierung von Kompensationsmaß-
nahmen mit dem stattfindenden Eingriff 

Von RA Felicia Petersen, Frankfurt a.M. 
 

VG Berlin, Urteil vom 22.3.2018 – 10 K 106.16 
 

Ein Zusammenschluss verschiedener Natur-
schutzverbände hat sich gegen eine einem 
Eigentümer eines Seegrundstücks vom Be-
zirksamt Treptow-Köpenick erteilte Genehmi-
gung zur Errichtung einer Bootssteganlage im 
Müggelsee gewandt. Der Widerspruch war 
erfolgreich und das Bezirksamt Treptow-
Köpenick wies den Antrag auf die Genehmi-
gung eines Bootstegs zurück. Daraufhin reich-
te der Grundstückseigentümer im Mai 2012 
Klage beim Verwaltungsgericht ein. 

Im Rahmen des sich anschließenden güterich-
terlichen Verfahrens gab der Grundstücksei-
gentümer eine FFH-Verträglichkeitsstudie und 
eine Prüfung anhand der EU-Wasserrahmen-
richtlinie zum geplanten Bauvorhaben in Auf-
trag, da der Müggelsee ein geschütztes Natu-
ra-2000-Gebiet ist. Auf der Grundlage dieses 
Gutachtens einigten sich Eigentümer und 
Umweltbehörde dahingehend, dass das Be-
zirksamt für 10 Jahre die Genehmigung einer 
Steganlage mit 12 wasserseitigen Liegeplät-
zen und 3 landeseitigen Liegeplätzen sowie  
2-3 Liegeplätzen für nicht motorisierte Sport-
boote erteilt. Der Grundstückseigentümer sei-
nerseits sollte nach Genehmigung die Ufer-
mauer auf  50 m zurückbauen, das Ufer min-
destens 6 m samt Abschrägung zurückneh-
men, landseitig die Uferkante durch eine in-
sektenfreundliche und bedornte Hecke be-
grenzen sowie eine ca. 5-10 m breite Röh-
richtpflanzung anlegen. Mit Beschluss vom 
1.4.2016 stellte das VG Berlin das Verfahren 
nach erfolgter Klagerücknahme ein. 

Da die Umweltverbände nicht an dem Güte-
verfahren beteiligt waren, reichten sie am 
30.6.2015 eine Stellungnahme beim Bezirk-
samt Treptow-Köpenick ein. In dieser Stel-
lungnahme sprachen sich die Umweltverbän-
de gegen die Errichtung einer Sammelstegan-
lage aus. Unter anderem wiesen sie darauf 
hin, es gebe in dieser Ortslage bereits zahlrei-
che Sammelsteganlagen für Boote aller Art. 
Der Müggelsee sei ausgewiesenes FFH-
Gebiet, für dessen Schutzziel eine Steganlage 
und der Betrieb von Motorbooten eine erhebli-
che Beeinträchtigung darstellten. Ferner äu-



32                                Recht der Natur-Schnellbrief 208 – Mai/Juni 2018 
  
 
 
ßerten sie sich zu Maßnahmen wie der An-
pflanzung eines Röhrichtsgürtels, der Errich-
tung einer Eisvogelschutzwand sowie dem 
Ausbringen einer schwimmenden Insel. 

Vor diesem Hintergrund erteilte das Bezirk-
samt  am 14.8.2015 die Genehmigung zur 
Errichtung eines Sammelstegs u. a. mit Aufla-
gen zur Bepflanzung und Unterhaltung eines 
5-10 m breiten Röhrichtgürtels und zum Bau 
von Holzpalisaden zu dessen Schutz. Falle die 
Schilfpflanzung innerhalb der ersten beiden 
Jahre aus, sei maximal eine dreimalige Nach-
pflanzung des Röhrichts vorzunehmen. 

Den hiergegen eingelegten Widerspruch der 
Umweltverbände wies das Bezirksamt mit Wi-
derspruchsbescheid vom 10.2.2016 als zwar 
zulässig jedoch in der Sache nicht begründet 
zurück. Daraufhin haben die Umweltverbände 
am 10.3.2016 Klage erhoben – sie war zuläs-
sig und begründet. 

Denn, wie das VG Berlin hervorhob: Bei der 
Entscheidung über die streitige Bootsstegge-
nehmigung handelte es sich um eine Ent-
scheidung nach § 45 Abs. 1 Nr. 8 LNatSchG 
Bln. Danach gelten die Mitwirkungsrechte des 
§ 63 Abs. 2 BNatSchG. Auch war es nach 
Ansicht des Gerichts ein „Projekt“ im Sinne 
des § 34 Abs. 1 S. 1 BNatSchG. Danach sind 
Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchfüh-
rung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-
tungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu 
überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusam-
menwirken mit anderen Projekten oder Plänen 
geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beein-
trächtigen, und nicht unmittelbar der Verwal-
tung dienen. Der im BNatSchG nicht definierte 
Begriff „Projekt“ ist gem. Art. 1 Abs. 2 der 
UVP-Richtlinie bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten als Errichtung von bau-
lichen oder sonstigen Anlagen bzw. als sonsti-
ger Eingriff in Natur und Landschaft zu verste-
hen. Bei der Errichtung eines Bootsstegs han-
delt es sich in jedem Fall um eine sonstige 
Anlage bzw. einen sonstigen Eingriff in Natur 
und Landschaft, der auch abstrakt geeignet 
ist, die Flora und Fauna des umliegenden Ge-
bietes erheblich zu beeinträchtigen.  

Begründet war die Klage, da hier der geplante 
Bootssteg nicht nur abstrakt, sondern auch 
konkret gegen § 34 Abs. 2 BNatSchG ver-
stieß. Somit war der Genehmigungsbescheid 
in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 
10.2.1016 rechtswidrig. Mit der Errichtung der 

Steganlage vor dem besagten Seegrundstück 
war eine erhebliche Beeinträchtigung gem.     
§ 34 Abs. 2 BNatSchG verbunden. Eine Be-
einträchtigung liegt vor, wenn sich die zur De-
batte stehende Veränderung negativ auf die 
Schutzgüter auswirken kann, was hier der Fall 
war. Die weder inhaltlich noch in ihrer Wissen-
schaftlichkeit von den Beteiligten bestrittene 
Verträglichkeitsstudie führte dazu in der Zu-
sammenfassung aus: 
„Die Studie kommt insbesondere auf der 
Grundlage von Erhebungen evtl. aquatischer 
wirbelloser FFH-Arten, sowie aufgrund von 
Makrozoobenthoserhebungen gem. EG-
WRRL zum Schluss, dass die Schutzziele der 
EG-FFH-RL und der EG-WRRL durch den 
Bau der Steganlage erheblich beeinträchtigt 
werden, insbesondere durch die Verschattung 
und Störung der Uferzone durch den Steg und 
die dort liegenden Boote, sowie durch die 
Lärm-, Schadstoff- und Wellenemissionen der 
dortigen oder von dort fahrenden Boote, sowie 
durch die zusätzlichen Motorbootfahren auf 
den Müggelsee.“ (Rz. 44) 

Soweit die Studie gleichwohl im Ergebnis er-
hebliche Beeinträchtigungen im Sinne von      
§ 34 BNatSchG verneint, beruhte das auf der 
folgenden Erwägung: 
„Allerdings werden diese Beeinträchtigungen 
bei Begrenzung der Stegnutzung auf 12 Mo-
torboote und bei der Realisierung der Kom-
pensationsmaßnahmen zur Wiederherstellung 
von Land-Wasser-Übergangszonen vor die-
sem Grundstück …mehr als kompensiert. Im 
Ergebnis bestehen keine erheblichen Beein-
trächtigungen im Sinne von § 34 BNatSchG 
unter der Voraussetzung, dass der Schilfgürtel 
dauerhaft erhalten bleibt und seine Lebens-
raumfunktion dauerhaft erfüllt, was somit 
durch entsprechende rechtliche Vereinbarun-
gen … sicherzustellen ist.“ (Rz. 46) 

Im Gegensatz zu diesen letzten Ausführungen 
der Verträglichkeitsstudie ging das Gericht 
jedoch davon aus, dass Kompensationsmaß-
nahmen im Rahmen der Feststellung, ob eine 
Beeinträchtigung im Sinne des § 34 Abs. 2 
BNatSchG vorliegt oder nicht, nicht zu berück-
sichtigen seien. Kompensationsmaßnahmen 
seien nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts und des Europäischen 
Gerichtshofes nicht mit dem stattfindenden 
Eingriff zu saldieren. 



                              Recht der Natur-Schnellbrief 208 – Mai/Juni 2018                                33 
 
 

 

 

„Denn Ausgleichsmaßnahmen können nicht 
gewährleisten, dass das Projekt das Gebiet 
als solches nicht beeinträchtigt.“ (Rz. 48) 

Diese Rechtsprechung knüpft an den Europäi-
schen Gerichtshof an, der in seinem Urteil 
vom 15.5.2014 (C-521/12) ausgeführt hat, in 
einem Projekt vorgesehene Schutzmaßnah-
men, mit denen dessen schädliche Auswir-
kungen auf ein Natura-2000-Gebiet ausgegli-
chen werden sollten, dürften im Rahmen der 
Prüfung der Verträglichkeit des Projekts nach 
Art. 6 Abs. 3 FFH-RL nicht berücksichtigt wer-
den. 

In diesem Sinne ist das Gericht den Umwelt-
verbänden in vollem Umfang gefolgt und hat 
zudem klargestellt, dass das Bezirksamt Trep-
tow-Köpenick eine Abweichungsentscheidung 
mangels öffentlichem Interesses nicht recht-
mäßig erteilen könne. Der Grundstückseigen-
tümer hat allerdings gegen das Urteil des VG 
die Zulassung der Berufung beantragt. 
 

 
 

Aus der Anfragenpraxis: 
Forstwirtschaft und Naturschutz 

Von RAin Felicia Petersen, Frankfurt a.M. 
 
1. Verhältnis Naturschutzrecht und Wald-
recht 

Frage: 
Muss im Wald das Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) zwingend angewendet werden? 
Oder darf im Rahmen der Forstwirtschaft z. B. 
auf die Anwendung der artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen verzichtet werden? 
 
Antwort: 
Die Anwendungsbereiche des BNatSchG ei-
nerseits, des BWaldG und der Landeswaldge-
setze andererseits überlappen sich. Der Wald 
ist Bestandteil von Natur und Landschaft so-
wie des Naturhaushalts im Sinne der Ziele des 
§ 1 Abs. 1 BNatSchG und wird daher grund-
sätzlich vom BNatSchG erfasst. Das Wald-
recht wiederum regelt einen Teilbereich von 
Natur und Landschaft, wobei es grundsätzlich 
der Regulierung und Förderung der Forstwirt-
schaft dient. 

Von besonderer Bedeutung ist für die Abgren-
zung des BNatSchG und des BWaldG bzw. 

der Landeswaldgesetze der Grundsatz der 
sog. Gesetzeskonkurrenz (Parallelität) zwi-
schen Wald- und Naturschutzrecht, die nur 
dann nicht gilt, wenn und soweit sich aus Ein-
zelregelungen des BNatSchG ergibt, dass 
diese hinter die waldrechtlichen Regelungen 
zurücktritt. 

So ist heute, insbesondere in der Rechtspre-
chung, anerkannt, dass die Zielnorm des § 1 
BNatSchG, die Eingriffsregelung, der Gebiets-
schutz, der gesetzliche Biotopschutz, das 
FFH-Regime und der Artenschutz des 
BNatSchG auch im Wald grundsätzlich an-
wendbar sind. Es läuft praktisch auf einen Vor-
rang des Naturschutzrechts hinaus – aber nur 
solange dies nicht durch bestimmte Einzelre-
gelungen des BNatSchG zugunsten des Wald-
rechts (Forstwirtschaftsklauseln) relativiert 
wird: 

 § 5 Abs. 3 BNatSchG geht hinsichtlich 

der Bewirtschaftung des Waldes grund-

sätzlich von einer Spezialität der wald-

rechtlichen Bewirtschaftungsgrundsätze 

aus, ergänzt diese jedoch durch eine 

Zielvorgabe hinsichtlich der Waldstruktur 

und der Bewirtschaftung, die bestimmte 

ökologische Aspekte anspricht. 

 Die Eingriffsregelung nach §§ 13 ff. 

BNatSchG ist nur eingeschränkt im 

Wald anwendbar (vgl. § 14 Abs. 2 

BNatSchG). 

 Die artenschutzrechtlichen Verbote gem. 

§ 44 BNatSchG gelten eingeschränkt, 

wenn die forstwirtschaftliche Bodennut-

zung der guten fachlichen Praxis nach 

dem Waldgesetz entspricht (vgl. § 44 

Abs. 4 BNatSchG).  

Die Regelungen über die Schutzgebiete und 
dem gesetzlichen Biotopschutz sind dagegen 
uneingeschränkt anwendbar. 
 

2. Anerkennung von Kernflächen im Wald 
als Kompensationsmaßnahmen 

Frage: 
Um die Lebensbedingungen der an Alt- und 
Totholz sowie Sonderstandorte gebundenen 
Arten im hessischen Staatswald weiter zu ver-
bessern, wurden auf über 25.500 Hektar sog. 
Kernflächen Naturschutz ausgewählt. Diese 
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Flächen sind aus der Nutzung genommen und 
dienen ausschließlich dem Naturschutz. 

Nun zu der eigentlichen Frage: Ist es rechtens, 
dass Hessen Forst diese Kernflächen als 
Kompensationsmaßnahme ansieht und Öko-
punkte für die Ausweisungen erhält? Meines 
Erachtens müssen Kompensationsmaßnah-
men freiwillig erbracht werden, es darf also 
keine öffentlich-rechtliche Verpflichtung beste-
hen, die Maßnahme durchzuführen. Im Fall 
der Kernflächen bestehen allerdings zwei Ver-
pflichtungen, diese einzurichten: das Protokoll 
von Rio de Janeiro (1992) und die sich daraus 
ergebenden staatlichen Bemühungen zum 
Schutz der Biodiversität und die Naturschutz-
leitlinie für den Hessischen Staatswald. 
 
Antwort:  
§ 16 des BNatSchG gibt den rechtlichen Rah-
men für die Anerkennung von Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
die ausgeführt werden, ohne dass dafür eine 
öffentlich-rechtliche Verpflichtung besteht. 
Dafür gelten bestimmte Voraussetzungen. 
Sind diese erfüllt, besteht ein Rechtsanspruch 
auf Anerkennung als Kompensationsmaß-
nahme (keine Ermessensfrage!). § 16 
BNatSchG bezeichnet diese Vorgehensweise 
als „Bevorratung von Kompensationsmaß-
nahmen“ und ist damit die Grundlage für den 
„Flächenpool“ und das „Ökokonto“. 

§ 16 BNatSchG8 zählt fünf Bedingungen auf, 
die für die Anerkennung einer Maßnahme 
notwendig sind: 

 Die Anforderungen des § 15 Abs. 2 

BNatSchG müssen erfüllt sein. Dazu 

gehören insbesondere die Aufwertungs-

fähigkeit und –bedürftigkeit der Fläche, 

der Funktionsbezug zwischen vorgezo-

gener Kompensationsmaßnahme und 

eingriffsbedingter Beeinträchtigung so-

wie die Eignung der Fläche in sonstiger 

Hinsicht (z. B. Artenschutz). 

 Die vorgezogene Maßnahme darf nicht 

aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 

durchgeführt worden sein. 

                                                
8
 Rechtliche Grundlage für die Durchführung von Kom-

pensationsmaßnahmen in Hessen sind desweiteren das 

Hessische Ausführungsgesetz zum BNatSchG, das Hes-

sische Waldgesetz und die Kompensationsverordnung. 

 Die vorgezogene Maßnahme darf nicht 

unter Inanspruchnahme öffentlicher För-

dermittel durchgeführt worden sein. 

 Die vorgezogene Maßnahme darf den 

Darstellungen von Programmen und 

Plänen nach §§ 10 und 11 BNatSchG 

(Landschaftsplanung, Grünordnungs-

pläne) nicht widersprechen. 

 Mittels Dokumentation des Ausgangszu-

standes muss sichergestellt sein, dass 

die vorgezogene Maßnahme eine Auf-

wertung von Natur und Landschaft dar-

stellt. 

Die hier in der Anfrage angesprochenen Nut-
zungseinstellungen sind nach diesen Kriterien 
grundsätzlich zulässig, wenn höherrangige 
Ziele des Arten- und Biotopschutzes nachge-
wiesen werden, die mit der Holznutzung nicht 
vereinbar sind.9 

Problematisch scheinen die fachlichen Vo-
raussetzungen für die Anerkennung als Kom-
pensationsmaßnahme aber nicht zu sein. Es 
bestehen vielmehr Unsicherheiten bezüglich 
des Verbotes, dass die Ausweisung zum 
Kerngebiet nicht schon aus anderen rechtli-
chen Gründen ohnehin geboten ist, wie z. B. 
aufgrund des Protokolls von Rio de Jaineiro 
(1992) oder der Naturschutzleitlinie für den 
Hessischen Staatswald.  

Das Protokoll von Rio de Janeiro (1992) ist ein 
völkerrechtliches Umweltvertragswerk über die 
biologische Vielfalt (Convention on Biological 
Diversity, CBD), das nur rechtlich verbindlich 
für Deutschland ist, wenn es ratifiziert d.h. in 
deutsches Recht umgesetzt worden ist. Dies 
ist in diesem Sinne nie vollumfänglich gesche-
hen. Es diente aber als Grundlage für die „Na-
tionale Strategie zur biologischen Vielfalt“, die 
von der Bundesregierung am 7. November 
2007 beschlossen worden ist. Bei dieser Stra-
tegie handelt es sich um ein politisches Pro-
gramm bzw. um einen Akt der Regierungspla-
nung. Ein solcher Politikplan ist rechtlich un-
verbindlich10 - er ist also nicht als ein öffent-

                                                
9
 Hinweise für naturschutzrechtliche Kompensations-

maßnahmen im Wald v. 21.07.2009, Hessisches Minis-

terium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz, S. 8. 
10

 Köck, Handlungsrahmen und Instrumente für die 

Erhaltung der Biodiversität, NuR (2010), S. 531. 



                              Recht der Natur-Schnellbrief 208 – Mai/Juni 2018                                35 
 
 

 

 

lich-rechtliche Vorschrift im Sinne von § 16 
BNatSchG zu verstehen. 

Ähnlich verhält es sich mit der Naturschutzleit-
linie für den Hessischen Staatswald, die 2010 
durch das Hessische Umweltministerium in 
Kraft gesetzt wurde. Die der Naturschutzleitli-
nie zugrundeliegende Naturschutzkonzeption 
fußt auf vier Modulen des Waldnaturschutzes. 
Ein wesentliches Modul ist die Ausweisung 
von Kernflächen. Sog. Leitlinien sind aber 
auch keine öffentlich-rechtliche Vorschrift gem. 
§ 16 BNatSchG, da sie eine Handlungsemp-
fehlung ohne rechtliche Verbindlichkeit darstel-
len. 

Die Anerkennung von Kernflächen als Kom-
pensation ist, wenn alle anderen Vorausset-
zungen gegeben sind, rechtmäßig. Auch wenn 
man bei der Lektüre der „Nationalen Strategie 
zur Biologischen Vielfalt“ und der „Natur-
schutzleitlinie“ auf Formulierungen stößt, die 
durchaus als einzuhaltende „Muss-
Vorschriften“ zu verstehen sind – auch ein 
prinzipieller Verbindlichkeitsanspruch ausge-
drückt wird – handelt es sich nicht um Regeln, 
sondern um Ziele und Grundsätze. 
 

 

Buchbesprechung 

1. Lena Jahrmarkt, Internationales Klima-
schutzrecht: Der Weg zu einem Weltklima-
vertrag im Sinne gemeinsamer, aber diffe-
renzierter Verantwortlichkeit, Nomos, Ba-
den-Baden 2016, 417 S., 98 Euro 

Der Klimawandel als eines der größten 
Menschheitsprobleme des 21. Jahrhunderts 
erfährt seit einiger Zeit eine immer stärkere 
rechtliche Regulierung. Weil die globale Er-
wärmung und ihre Verursachung durch Treib-
hausgasemissionen – wie die meisten moder-
nen Umweltprobleme – ein Mengenproblem 
sind, liegt die Lösung kurz gesagt darin, die 
Gesamtmenge an Emissionen drastisch zu 
reduzieren. Und damit insbesondere die Nut-
zung fossiler Brennstoffe für Strom, Wärme, 
Mobilität, Landwirtschaft und Plastik zeitnah 
auf null zu reduzieren. Entgegen landläufiger 
Meinung sind Deutschland und die EU dabei 
bislang keine Vorreiter. Die Pro-Kopf-
Emissionen gehören weiterhin zu den höchs-
ten weltweit. Und auch die relative Entwick-
lungsrichtung ist keineswegs so günstig wie oft 

unterstellt – die EU als Ganzes hat seit 1990 
(wenn man Importe und Exporte saldiert) mehr 
Emissionen ins Ausland verlagert, als sie sta-
tistisch eingespart hat. 

Umso dringlicher sind bindende internationale 
Vorgaben, die starke Emissionsreduktionen 
bewirken und zudem verhindern, dass Emissi-
onen sich lediglich von einem Land ins andere 
und einem Sektor in den anderen verlagern. 
Jenem internationalen Klimaschutzrecht wid-
met sich die juristische Dissertation von Lena 
Jahrmarkt. Nach einer etwas knappen Ab-
handlung des durchaus vielschichtigen klima-
naturwissenschaftlichen Forschungsstandes 
liefert die Arbeit im Kern eine breite Darstel-
lung der Entwicklung des Klimavölkerrechts 
seit Anfang der 1990er Jahre. Die Klimarah-
menkonvention (UNFCCC) von 1992 werden 
ebenso wie das Kyoto-Protokoll von 1997 und 
die diversen Beschlüsse und Zwischenstände 
der zahlreichen Klimakonferenzen detailliert 
nachgezeichnet. Es entsteht damit eine über-
aus nützliche Fundgrube zu einer komplexen 
Entwicklung, die auch als Nachschlagewerk 
bestens geeignet ist. Auch das nunmehr be-
sonders wichtige Pariser Klima-Abkommen 
vom Dezember 2015 wird bereits behandelt. 

Schlussendlich mündet die Arbeit in nähere 
Betrachtungen dazu, wie man den Klimawan-
del international noch intensiver regulieren 
könnte. Eine solche Analyse ist grundsätzlich 
naheliegend, da das Paris-Abkommen im We-
sentlichen auf freiwillige Reduktionsbeiträge 
der Staaten ausgerichtet ist und deshalb eine 
weitere Regulierung zeitnah zwar wenig wahr-
scheinlich ist, aber grundsätzlich sehr wün-
schenswert wäre. Wirklich formulierbar sind 
solche Weiterentwicklungsvorschläge indes 
nur, wenn man dafür einen klaren Maßstab 
formuliert. Da die Dissertation die komplexe 
Diskussion um Menschenrechte gegen den 
Klimawandel weitgehend beiseite lässt und 
auch keine rechtsphilosophische respektive 
gerechtigkeitstheoretische Betrachtung voran-
gestellt wird, fehlt dem Buch ein wenig ein 
solcher Maßstab. Die – bei richtiger Betrach-
tung der menschenrechtlichen Garantien für 
die elementaren Freiheitsvoraussetzungen 
Leben, Gesundheit und Existenzminimum 
schon heute bestehenden – massiven Ver-
pflichtungen zu mehr Klimaschutz bleiben da-
mit ein wenig undeutlich. Sie sind aktuell übri-
gens Gegenstand einer ganzen Reihe von 
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Klagen weltweit, zunehmend auch innerhalb 
der EU. Der Rezensent wird in diesen Tagen 
eine weitere Klage für einige Verbände und 
Individuen vor das Bundesverfassungsgericht 
bringen. 

Unbeachtet bleibt in Lena Jahrmarkts ansons-
ten spannendem Buch auch, dass Art. 2    
Abs. 1 des Paris-Abkommens trotz dieses 
sonst recht vagen Abkommens bereits eine 
sehr ambitionierte und bindende Verpflichtung 
aller Staaten enthält: nämlich die globale Er-
wärmung auf (nicht zwei, sondern) deutlich 
unter 2 Grad und möglichst sogar 1,5 Grad 
Celsius gegenüber vorindustriellem Niveau zu 
begrenzen. Legt man die Daten des Welt-
klimarates (IPCC) zugrunde, impliziert das 
eine Verpflichtung zu Nullemissionen in sämt-
lichen Sektoren und Staaten in ein bis zwei 
Jahrzehnten. Die deutschen Klimaziele – die 
bislang nicht einmal erreicht werden – bleiben 
dahinter meilenweit zurück. Wie in Deutsch-
land über wenige Emissions-Prozente, Diesel 
oder Plastikmüll debattiert wird, ist vor diesem 
Hintergrund durchaus gespenstisch, besteht 
aus Art. 2 Abs. 1 des offiziell allseits gefeierten 
Paris-Abkommens doch bereits die Verpflich-
tung, zeitnah die fossilen Brennstoffe – und 
damit auch Diesel, Plastik & Co. – auf null zu 
bringen. Auch die Umweltverbände täten gut 
daran, dies öfter und deutlicher zu thematisie-
ren, statt sich durch die gängigen Berlin-
Brüsseler Debatten über kleinste Schritte voll-
ständig vereinnahmen zu lassen. 

Insgesamt ist das Werk wegen seiner überaus 
hilfreichen historischen Gesamtschau dennoch 
ein Muss für alle an der internationalen 
Klimapolitik Interessierten. Und für die, die 
einmal genauer über Klimaschutzrecht im All-
gemeinen nachdenken wollen, ebenfalls. 

Von Prof. Dr. Felix Ekardt, LL.M., M.A. 
(Leipzig) 
 

 

 

Hinweis 

Öffentliche Konsultation als Beitrag zur 
Eignungsprüfung für die Luftqualitätsricht-
linien der EU 
 
Diese öffentliche Konsultation gehört zu der 
von der Europäischen Kommission vorge-
nommenen Eignungsprüfung (fitness-check) 
für die Luftqualitätsrichtlinien der EU 
(2008/50/EG, 2004/107/EG). So sind Einzel-
personen und Organisationen aufgefordert, 
sich an dieser Konsultation zu beteiligen. 

Geprüft wird die Leistung der beiden einander 
ergänzenden Luftqualitätsrichtlinien (s.o.). 
Diese Richtlinien legen Luftqualitätsnormen 
und weitere Anforderungen fest, um zu ge-
währleisten, dass die Mitgliedstaaten die Luft-
qualität in ihrem Hoheitsgebiet in harmonisier-
ter und vergleichbarer Weise überwachen 
und/oder bewerten. 

Die Ansichten von Interessensvertretern zu 
folgenden Themen sollen mit der Konsultation 
eingeholt werden: 

 Grad des Problembewusstseins hin-
sichtlich der Luftqualität im Allgemeinen 
und Wissensstand hinsichtlich der Best-
immungen der Luftqualitätsrichtlinien im 
Besonderen. 

 Beitrag der Luftqualitätsrichtlinien zur 
Verbesserung der Luftqualität in Europa. 

 
Die Konsultation läuft vom 8.5.2018 bis zum 
31.7.2018 und ist auf folgendem Link einzuse-
hen: 
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-
consultation-support-fitness-check-eu-
ambient-air-quality-directives_de 

Die Beantwortung des Fragebogens kann 
auch auf Deutsch stattfinden und dürfte ca. 20 
Min in Anspruch nehmen. 
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